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Anbau von Nahrungspflanzen
Anbau von Nahrungspflanzen ist verboten.

Anbau von Nahrungspflanzen
Nur der Anbau von Obst, Beeren, Mais, Tomaten, Peperoni, 
Aubergine, Gurken, Kürbis, Zucchetti, Bohnen und Erbsen ist 
erlaubt. Beim Verzehr empfiehlt sich zudem Zurückhaltung. 
Nahrungspflanzen gut waschen und nach Möglichkeit schälen.

Anbau von Nahrungspflanzen
Sich nicht hauptsächlich aus dem eigenen Garten versorgen. 
Unproblematisch sind Obst, Beeren, Mais, Tomaten, Peperoni, 
Aubergine, Gurken, Kürbis, Zucchetti, Bohnen und Erbsen. 
Nahrungspflanzen gut waschen und nach Möglichkeit schälen.

Nutzung durch Kinder bis 6 Jahre
Aufenthalt im Bereich von

Anbau von Nahrungspflanzen
keine Einschränkungen

Nutzung durch Kinder bis 6 Jahre
Aufenthalt im Bereich von

versiegelte / abgedeckte Böden:  ja

Rasenflächen (u.ä.):  eingeschränkt

Gemüse- / Blumenbeete:  nein

(höchstens drei mal wöchentlich)

Nutzung durch Kinder bis 6 Jahre
Aufenthalt im Bereich von

versiegelte / abgedeckte Böden:  ja

Rasenflächen (u.ä.):  ja

Gemüse- / Blumenbeete:  eingeschränkt (höchstens drei mal wöchentlich)

versiegelte / abgedeckte Böden:  ja

Rasenflächen (u.ä.):  ja

Gemüse- / Blumenbeete:  eingeschränkt (höchstens drei mal wöchentlich)

Nutzung durch Kinder bis 6 Jahre
Aufenthalt im Bereich von
versiegelte / abgedeckte Böden:  ja

Rasenflächen (u.ä.):  nein

Gemüse- / Blumenbeete:  nein


